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§ 80 K-LSchG
Schulgemeinschaftausschuss

K-LSchG - Karntner landwirtschaftliches Schulgesetz 1993 - K-LSchG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.12.2020

(1) Zur Forderung und Festigung der Schulgemeinschaft ist in den Berufs- und Fachschulen ein
Schulgemeinschaftsausschuss zu bilden.

(2) Dem Schulgemeinschaftsausschuss gehdren der Schulleiter und je drei Vertreter der Lehrer und der Schiler sowie,
wenn dies die Erziehungsberechtigten von 20 v. H. der Schuler verlangen, drei Vertreter der Erziehungsberechtigten
an. Das Verlangen hat fur ein Schuljahr, bei lehrgangsmafigen Berufsschulen fur einen Lehrgang Gultigkeit.

(3) Die Vertreter der Lehrer sind von der Schulkonferenz aus dem Kreis der an der betreffenden Schule tatigen Lehrer
innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Schuljahres bzw. innerhalb der ersten Woche eines Lehrganges fur die
Zeit bis zur nachsten Wahl in gleicher, unmittelbarer, geheimer und persénlicher Wahl zu wahlen.

(4) Die Vertreter der Schuler sind der Schulsprecher ( dessen Stellvertreter) und zwei weitere Schiler, die von der
Versammlung der Schuilervertreter (& 76 Abs. 3) der betreffenden Schule aus dem Kreis der Schilervertreter zu wahlen
sind. Hiebei sind die Bestimmungen des Abs. 3 Uber die Wahlrechtsgrundsatze, die Frist, innerhalb der die Wahl
stattzufinden hat und die Funktionsdauer anzuwenden.

(5) Die Vertreter der Erziehungsberechtigten sind von den Erziehungsberechtigten der Schiiler der betreffenden Schule
aus deren Kreis in gleicher, unmittelbarer, geheimer und persdnlicher Wahl unter der Leitung des Schulleiters zu
wahlen; hiebei sind § 76 Abs. 7 sowie die Bestimmungen des Abs. 3 Uber die Wahlrechtsgrundsatze, die Frist, innerhalb
der die Wahl stattzufinden hat und die Funktionsdauer anzuwenden. Besteht an der Schule ein Elternverein, so sind
die Vertreter der Erziehungsberechtigten jedoch von diesem zu entsenden; bestehen an einer Schule mehrere
Elternvereine, so ist nach dem ersten Satz vorzugehen.

(6) Dem Schulgemeinschaftausschuss obliegen

a) die Beratung insbesondere Uber

aa) wichtige Fragen des Unterrichtes,

bb) wichtige Fragen der Erziehung,

cc) Fragen der Planung von Schulveranstaltungen (insbesondere von Wandertagen und Schulschikursen),
dd) die Durchfuhrung von Elternsprechtagen,

ee) die Durchfuhrung von Sammlungen,
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ff) die Durchfihrung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung,

gg) Fragen der Schulgesundheitspflege,

hh) Vorhaben, die der Mitgestaltung des Schullebens dienen @ 75 Abs. 3),
ii) Baumalnahmen im Bereich der Schule,

jj)  schulautonome Lehrplanbestimmungen und Zusammenarbeit & 9a),
kk) Einrichtungen im Rahmen der Teilrechtsfahigkeit @ 16 a Abs. 3);

b) die Festsetzung des Umfanges der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Schiler (8 75 Abs. 2) und die
Festsetzung des Wirkungsbereiches der Schilervertreter (§ 76 Abs. 4);

c) die Aberkennung der Wahlbarkeit eines Schulers zum Schulervertreter 8 76 Abs. 5);
d) die Entscheidung tber schulautonome Schulzeitregelungen (8 13 Abs. 3 lit. a);
e) die Entscheidung tber Schulveranstaltungen nach Mal3gabe des§ 48 Abs. 2;

f) die Erklarung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung € 48a).

(7) Die Einberufung des Schulgemeinschaftsausschusses obliegt dem Schulleiter. Ein Drittel der Mitglieder kann die
Einberufung des Schulgemeinschaftsausschusses unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf Behandlung
einer der im Abs. 6 genannten Angelegenheiten verlangen. In den Fallen des Abs. 6 lit. a, hh, lit. b und ¢ kénnen ein
solches Verlangen nur die Mitglieder stellen, denen in diesen Fallen beschlielende Stimme zukommt. Die Frist fur die
Einberufung betragt zwei Wochen, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der Schulleiter
ist berechtigt, auch ohne Verlangen auf Einberufung den Schulgemeinschaftsausschuss einzuberufen, sofern eine der
im Abs. 6 genannten Angelegenheiten zu behandeln ist.

(8) Den Vorsitz im Schulgemeinschaftsausschuss fuhrt der Schulleiter oder ein von ihm namhaft gemachter Vertreter.

(9) Die Festsetzungen nach Abs. 6 lit. b und die Entscheidung nach Abs. 6 lit. c unterliegen der Beschlussfassung des
Schulgemeinschaftsausschusses, desgleichen die Abgabe von Empfehlungen und Stellungnahmen in den im Abs. 6
lit. a genannten Angelegenheiten.

(10) Jedem Mitglied der im Schulgemeinschaftsausschuss vertretenen  Gruppen (Lehrer, Schuler,
Erziehungsberechtigte) kommt eine beschliefende Stimme zu: dem Schulleiter kommt in allen Fallen des Abs. 6, den
Erziehungsberechtigten in den Fallen des Absatzes 6 lit. a, hh, lit. b und lit. ¢ nur beratende Stimme zu.
Stimmenthaltung ist unzuléssig. Eine Ubertragung der Stimme auf eine andere Person ist unzulassig.

(11) Der Schulgemeinschaftsausschuss ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der Mitglieder mit beschlieBender
Stimme und mindestens je ein Mitglied der im Ausschuss vertretenen Gruppen (Lehrer, Schuler,
Erziehungsberechtigte) anwesend sind. In den Fallen des Abs. 6 lit. a, hh, lit. b und lit. c bleibt fur die Beschlussfahigkeit
die Anwesenheit von Vertretern der Erziehungsberechtigten aulRer Betracht. Fir einen Beschluss ist die unbedingte
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgewiesen.

(12) Der Schulleiter hat einen Beschluss des Schulgemeinschaftsausschusses in den Fallen des Abs. 6 lit. a, hh, lit. b und
lit. c zu sistieren, wenn er ihn fur rechtswidrig halt, und die Weisung der Schulbehdrde einzuholen.

In Kraft seit 01.07.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/75
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/9a
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/75
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/76
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/76
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/48
https://www.jusline.at/gesetz/k-lschg/paragraf/48a
file:///

	§ 80 K-LSchG Schulgemeinschaftausschuss
	K-LSchG - Kärntner landwirtschaftliches Schulgesetz 1993 - K-LSchG


